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Schulordnung 
(Schulische Vereinbarungen) 

 

 
 

 

Wir wollen uns in unserer MS wohlfühlen!! 

 
 

Einstimmiger Beschluss des Schulforums 
 

Neukirchen, 17.06.2025 
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1.) Schulordnung: 
 

Wir 
➢ tragen im Schulgebäude immer Hausschuhe (keine  

Turnschuhe) 
➢ verwahren die Hausschuhe auf dem Lattenrost in der  

Garderobe 
➢ lassen kein Geld und keine Wertgegenstände in der Garderobe 

 
Wir 
➢ sind pünktlich und gehen beim Läuten auf unsere Plätze 
➢ nehmen immer alle für den Unterricht notwendigen Materialien 

mit und achten auf sie 

➢ trennen den Müll in den Klassen und am Gang 
➢ achten auf Sauberkeit und Ordnung im Schulgebäude und  

am Schulhof 
➢ dürfen das Handy in der Schule mitführen, aber es muss  

ausgeschaltet oder im Flugmodus sein 
➢ bewahren unsere Smartphones und Wertgegenstände während 

der Schulzeiten (auch in den Pausen) in den Schultaschen 
oder nach Verfügbarkeit in versperrbaren Schränken (Spind) 
auf 

 
Wir 
➢ verlassen das Schulhaus nicht ohne Abmeldung 
➢ benützen nicht den Lehrerarbeitsplatz 
➢ kauen keinen Kaugummi und essen kein Eis im  

Schulgebäude 
➢ halten uns in der Mittagspause nicht im Schulgebäude auf 
➢ räumen die Tischfächer aus und stellen die Sessel nach 

Unterrichtsschluss auf die Bänke 
 
Wir 
➢ respektieren das Eigentum anderer und beschädigen es nicht 
➢ behandeln das Schulinventar schonend 

 
Wir 
➢ grüßen einander freundlich 
➢ reden miteinander in nicht verletzender Art und unterlassen 

Beschimpfungen 
➢ unterlassen körperliche Gewalt  

 
 



➢ sind Lehrpersonen und Mitschülern gegenüber hilfsbereit und 
zuvorkommend 

➢ vermeiden Mobbing 
 
Wir  
➢ betrachten die Schule als Ort des Lernens und des 

respektvollen Miteinanders. Wir bitten daher alle Schülerinnen 
und Schüler, Kleidung zu tragen, die diesem Rahmen 
entspricht 

➢ sehen freizügige Kleidung, wie sehr kurze Hosen, Röcke 
bauchfreie Oberteile oder tief ausgeschnittene Kleidung im 
Schulalltag als nicht angemessen 

➢ zeigen keine gewaltverherrlichenden, diskriminierenden oder 

anderweitig anstößigen, obszönen Aufdrucke auf unserer 
Kleidung 
 
 

2.) Pausenregelung: 
 

SCHULBEGINN 
➢ Ab 7:15 Uhr – Einlass ins Schulgebäude  
➢ Mit dem Vorläuten begeben sich alle Schüler*innen in ihre  

Klassen  und  bereiten sich auf den Beginn des Unterrichtes 
vor. 

 
 

5 - MINUTENPAUSE 
➢ Diese Pause dient dem Klassenwechsel, Toilettenbesuch, 

Verräumen und Herrichten der Unterrichtsmittel. 
 
 

GROSSE PAUSE 
➢ Die Schüler*innen dürfen sich im Schulhaus und im Schulhof 

frei bewegen.  In den Wintermonaten und bei Schlechtwetter 
steht auch die kleine Turnhalle zur Verfügung. 

➢ Der Aufenthalt von Schüler*innen im Kellerbereich ist nicht 
erlaubt. 

➢ Die gültige Fassung der Pauseninfo ist einzuhalten! 
➢ Mit dem Vorläuten begeben sich alle Schüler*innen 

unverzüglich in ihre Klassen und bereiten sich auf den 
Unterricht vor. 

 
 



MITTAGSPAUSE 
➢ In der Mittagspause ist der Aufenthalt im Schulhaus nicht 

erlaubt.  
➢ Um 13:05 Uhr werden die Schüler*innen eingelassen und 

begeben sich selbstständig und ruhig in ihre Klassen, sodass 
der Unterricht pünktlich um 13:15 Uhr begonnen werden 
kann. 

 
 
3.) Schulhof: 

 
➢ Während der großen Pause halten sich ALLE nur im Schulhof 

auf (nicht auf dem Weg entlang der Schule oder hinter dem 

Schulgebäude)! 
➢ Der Müll ist zu trennen und in die Behälter beim Eingang zu 

geben! 
➢ Jeder Schüler / jede Schülerin hat beim Verlassen des 

Schulgebäudes Straßenschuhe zu tragen (auch wenn er / sie 
nur wenige Schritte ins Freie macht)! 

 
 
4.) Maßnahmen bei Verstößen gegen die 
Schulvereinbarungen: 
 

➢ Verwarnung; in weiterer Folge Gespräch mit der Schulleitung; 
➢ Reinigungsdienste am Nachmittag; 
➢ über den Vorfall einen Bericht schreiben; 
➢ Verständigung der Eltern; 
➢ bei mutwilligem Beschädigen oder Zerstören von 

Schuleigentum: Bezahlung; 
➢ bei Konflikten unter Schülern: Gespräch der Beteiligten mit 

einem Lehrer  
➢ Verstoß gegen Handynutzung: Abnahme des Gerätes und 

Abgabe in der Direktion. Bei mehrmaligem Verstoß 
Elterngespräch, sowie weitere Sanktionen.  

➢ Die Lehrkräfte sind befugt, in Einzelfällen auf unangemessene 
Kleidung hinzuweisen und ggf. entsprechende Maßnahmen zu 
veranlassen. (Elterninformation, Hinweis auf angemessene 
Kleidung) 

 

Wir tragen alle dazu bei, dass wir uns in unserer  

Mittelschule wohlfühlen!! 


